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Anlage:  
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§ 1 
Geltungsbereich 

 
(1) Diese Prüfungsordnung (Zweiter Teil) regelt auf der Grundlage des 

Sächsischen Hochschulgesetzes (SächsHG) vom 11. Juni 1999 
(SächsGVBl. Nr. 11/1999, S. 294), zuletzt geändert durch das Gesetz 
zur Änderung des Sächsischen Hochschulgesetzes vom 16. Januar 2006 
(SächsGVBl. Nr. 1/2006, S. 7) die Prüfungen im Fach Bildungswissen-
schaften im polyvalenten Bachelorstudiengang mit dem berufsfeld-
spezifischen Profil Lehramt an Grund-, Mittel- und Förderschulen sowie 
Höheres Lehramt an Gymnasien. 
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(2) Sie gilt nur in Verbindung mit der Prüfungsordnung für den polyvalen-
ten Bachelorstudiengang mit dem berufsfeldspezifischen Profil Lehramt 
an Grund-, Mittel- und Förderschulen sowie Höheres Lehramt an 
Gymnasien, Erster Teil: Allgemeine Vorschriften vom 29. Januar 2007, 
Dritter Teil: Kernfächer und Vierter Teil: Modulfenster. 

 
 

§ 2 
Prüfungsgegenstände 

 
Die Bachelorprüfung im Fach Bildungswissenschaften besteht aus Prüfungen 
zu den in den Anlagen aufgeführten Modulen. 
 
 

§ 3 
Alternative Prüfungsleistungen 

 
Ergänzend zu § 12 der Allgemeinen Vorschriften sind alternative Prüfungs-
leistungen dieser Ordnung insbesondere Referat mit einer Dauer von 30 
Minuten sowie Praktikumsleistung mit einer Bearbeitungsdauer von fünf 
Wochen. Eine Praktikumsleistung ist eine wissenschaftliche Untersuchung 
zu einem selbst gewählten Thema. Sie umfasst eine Begründung der The-
menwahl, Untersuchungsfragen, Hypothesen, Operationalisierungen, Metho-
denreflexion sowie Ergebnisdarstellung und Ergebnisdiskussion. Eine 
weitere alternative Prüfungsleistung ist das Portfolio. Dabei handelt es sich 
um eine zielgerichtete und systematische Sammlung von Arbeiten zu einem 
komplexen Themengebiet, die sowohl die Arbeit an einem Projekt dokumen-
tiert als auch die Lernbiografie des/der Lernenden zu diesem Themengebiet 
leistungsrelevant reflektiert und evaluiert. Die Bearbeitungszeit beträgt zehn 
Wochen. 
 

§ 4 
Bildung der Fachnote 

 
Die Note der Prüfung im Fach Bildungswissenschaften errechnet sich aus 
dem arithmetischen Mittel der Noten sämtlicher Modulprüfungen mit ein-
facher Wichtung. 
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§ 5 
Inkrafttreten und Veröffentlichung 

 
(1) Diese Prüfungsordnung (Zweiter Teil) tritt zum 1. Oktober 2006 in 

Kraft. Sie wurde ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrates 
der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät vom 14. Juni 2006 und des 
Senats der Universität Leipzig vom 26. September 2006. 

 
(2) Diese Prüfungsordnung wurde vom Rektoratskollegium am 29. 

September 2006 genehmigt und wird in den Amtlichen Bekannt-
machungen der Universität Leipzig veröffentlicht. 

 
Leipzig, den 29. Januar 2007 
 

 
 
Prof. Dr. Franz Häuser 
Rektor 
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Integrative Erläuterung   
 
Platzhalter: 
Diese stehen in der Übersicht für die Auswahloption der Studierenden. Dabei 
ist jeweils der Umfang der zu wählenden Module (Leistungspunkte) ange-
geben. 
 
Einzelerläuterung 
 
Platzhalter Modulfenster: 
die nach Maßgabe des Vierten Teils der Studien- und Prüfungsordnung im 
dort angegebenen Umfang studiert werden sollen. 
 
Platzhalter Fach 1: 
Diese Platzhalter stehen für die Module im jeweiligen Kernfach 1 des Stu-
dienganges, die nach Maßgabe des jeweiligen Kapitels im Dritten Teil der 
Studien- und Prüfungsordnung im dort angegebenen Umfang studiert werden 
sollen. 
 
Platzhalter Fach 2: 
Diese Platzhalter stehen für die Module im jeweiligen Kernfach 2 des Stu-
dienganges, die nach Maßgabe des jeweiligen Kapitels im Dritten Teil der 
Studien- und Prüfungsordnung im dort angegebenen Umfang studiert werden 
sollen. 
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Anlage zur Prüfungsordnung des Studienganges 
Polyvalenter Bachelor Lehramt Bildungswissenschaften

Modul/zugehörige
Lehrveranstaltungen

mit Gegenstand und Art

Prüfungsleistung

Art/Dauer

Prüfungsvorleistungen

(Umfang der LV)

Fach 1
P 601.-6. 1

Fach 2
P 601.-6. 1

Modulfenster 1
P 101. 1

Bildung und Erziehung, Entwicklung 
und Sozialisation

Klausur* 90 Min.P 1005-010-0001 2. 11 Referat zum Seminar 
"Kommunikation und 
Interaktion"

Vorlesung "Bildungssystem: historische, systematische 
und vergleichende Betrachtung" (2SWS) 
Seminar "Bildung und  Erziehung, Entwicklung und 
Sozialisation" (2SWS) 
Seminar "Kommunikation und Interaktion in 
pädagogischen Handlungsfeldern" (2SWS) 

Modulfenster 2
P 103./5. 1

Lehren und Lernen
P 1005-010-0002 3./4. 1

Vorlesung "Grundlagen des Lehrens und Lernens" 
(2SWS) 

Klausur* 90 Min. 1

Seminar "Bedingungen, Prozesse, Konsequenzen des 
Lehrens und Lernens" (2SWS) 
Seminar "Selbstgesteuertes und kooperatives Lernen" 
(2SWS) 

Portfolio* 1

Handlungsfelder von Erziehung und 
Sozialisation

Praktikumsleistung P 1005-010-0003 4./5. 11

Seminar "Sozialisation unter der besonderen 
Berücksichtigung der Interdependenz von Entwicklung 
und Erziehung" (2SWS) 
Vorlesung "Inhalte und Methoden der Schul- und 
Unterrichtsforschung" (2SWS) 
Schulpraktische Studien I "Schule als Studienfeld" 
(2SWS) 

Bachelorarbeit
Summe: 180

10

* Diese Prüfungsleistungen müssen bestanden sein.
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